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Luzerner Wolfe und Werwolfe

Kurt Lusst

Kein Zweifel. Der alte Isegrim des Mirchens ist im Kommen. Seit
Kriegsende stellt man in einigen Republiken der UdSSR wieder
ansehnliche Wolfsbestinde fest. Besonders in jlingster Zeit sind die
Wolfe in gewissen Gegenden zu einer eigentlichen Plage geworden.
Die Statistiken zeigen, dass die alten Riuber oft noch grosseren
Schaden anrichten als das Schwarzwild. Aus diesem Grund halten die
Behorden die Tiere mit regelmissigen Abschiissen unter Kontrolle,
wobel dem erfolgreichen Schiitzen eine Sonderprimie winkt. So
wurden in der Russischen Foderativen Sozialistischen Republik im
Jahre 1984 stattliche 16400 Wolfe, 1985 bereits 18100, 1986 tiber 16400
und selbst 1987 noch ansehnliche 14 500 Stiick zur Strecke gebracht.!

In der Hohen Tatra, den Waldkarpaten und in Transsylvanien ist
der Wolf ebenfalls noch recht zahlreich. Bei uns hingegen fiihrte die
beharrliche Jagd vor mehr als 100 Jahren zu seiner endgiiltigen
Ausrottung.

Der Wolf in Sage und Brauch

Es gibt wohl kein anderes Tier in unserem Kanton, welches seit jeher
verhasster gewesen wire, als der Wolf. In thm sahen unsere Vorfahren
nichts anderes als den blutriinstigen, heimtiickischen und hinterlisti-
gen Morder, den es mit allen verfiigbaren Mitteln zu fangen und zu
toten galt. Selbst von seinem nahen Verwandten, dem Haushund,
hatte er nichts Gutes zu erwarten. Dann und wann auftretende Wolfe

1 Zahlen aus: Jager, Zeitschrift fiir das Jagdrevier, Hamburg, 6,1989.
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wurden unbarmherzig gejagt, die Beute ausgestopft und mit Erlaubnis
der «gnidigen Herren» in Luzern der gaffenden und johlenden Menge
gegen ein Entgelt vorgefiihrt. Sonst hatte man, ausser fiir zauberische
Zwecke, keine Verwendung fiir die oft scheusslich zugerichteten
Uberreste. Obschon das dicht behaarte, grau bis graugelbe Fell ebenso
gut wie dasjenige anderer Pelztiere gegen die beissende Winterkilte zu
schiitzen vermocht hitte, galt die Haut des Raubers nicht einmal soviel
wie die des schlauen Fuchses. An einigen Orten wollten die Alten eben
wissen, ein Wolfsfell, oder auch nur Haare oder Beine eines Wolfes,
im Haus aufbewahrt, brichten Zank und Unfrieden iiber seine
Bewohner. Wiren nicht die beachtlichen Abschussgelder gewesen, es
hdtte sich fiir unsere Jiger kaum gelohnt, dem alten Riuber nachzu-
stellen.

Vom Wolfsfleisch ging die Mir, es sei giftig. Wer es trotzdem esse,
werde aussdtzig und miisse sterben. Auch das Fleisch von Tieren, die
der Wolf wiirgte oder biss, soll verdorben, sein Genuss deshalb fiir
Mensch und Tier gefdhrlich sein. Hunde, die dennoch davon frassen,
erzdhlte man sich, wiirden wolfsahnlich, bosartig und angriffig. Sie
mussten getdtet werden, um niemanden zu gefihrden. In Transsylva-
nien behaupten die Hirten, wer von solchem Fleisch esse, werde nach
dem Tod zu einem Vampir, der ein unerlost leidendes Dasein fristen
musse.

Das stets geoffnete Maul des Tieres beschreiben die Alten als
ibelriechend und beschmiert von Geifer und dickem Blut. Der Wolf,
er gilt als Winter- und Nachttier, sieht in der Volksmeinung bei Tage
schlecht, in der Nacht hingegen gut. Die tiickisch stechenden Augen
werden rotfunkelnd genannt. Sie sollen im Dunkeln leuchten und ihm
auf seinen nachtlichen Raubziigen den Weg weisen.

Die Ranzzeit des Wolfes dauert von Ende Dezember bis Mitte
Februar. In diese Zeit fiel bei uns auch sein haufigstes Auftreten in der
Nihe menschlicher Siedlungen. An manchen Orten bezeichnete man
vielleicht deshalb den November, Dezember, verschiedentlich auch
den Januar als Wolfsmonat. «Wolfmondin heyssin yn die leyen, Dy
wolfe treten denne eren reyen», heisst es in einem Breslauer Monatsge-
dicht des 15.Jahrhunderts. Auf der stindigen Suche nach Nahrung
streiften in diesen bitterkalten Tagen oft Wolfe iiber die erstarrten
Acker und Wiesen. Von allen Wintertagen aber waren die Zwélften
am bedenklichsten. Das sind die zwolf unheimlich dunklen Nichte
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In Polen werden Wolfe regelmissig bejagt.




zwischen Weihnachten und Dreikonige, wo Geister, Gespenster und
Dimonen, vereint im wilden Heer, durch Tobel und Wilder jagen.
Wolfe umspringen den heulenden Zug und stellen des Nachtjagers
Meute dar. Wehe dem Ungliickseligen, der es wagt, sich den verwun-
schenen, unbindigen Gesellen entgegenzustellen. Er kann von Gliick
reden, wenn er mit dem Leben davonkommt. Nicht einmal beim
Namen durfte man den Wolf in dieser Zeit nennen. Sonst kam er und
zerriss die Schafe. Bei uns, wo der Scharlatan schon lange nicht mehr
heimisch ist, sind viele dieser abergliubischen Vorstellungen auf
schwarze Hunde tibergegangen, die den Tirst auf seiner stiirmischen
Fahrt begleiten.

Hierzulande kennt man den Wolf daher bloss aus Mirchen und
Kinderbiichern, wo er als tolpatschiger, feiger, griesgrimiger und
raubgieriger B&sewicht eine meist unrihmliche Rolle einnimmt.
Obwohl er in einigen Sagen und Mairchen als dummes, leicht zu
uberlistendes Tier dargestellt wird, gilt der Wolf, und das wohl mit
Recht, auch als ausserordentlich schlau und verwegen. Man erzihlt
etwa, dass sich Wolfe an einem bestimmten Ort treffen, um gemein-
sam einen gefihrlichen Hund zu tSten. Wahr ist das geschickte
Verhalten des Wolfes, der von einem Jiger in aller Stille verfolgt wird.
Bisweilen narrt er seinen Widersacher, indem er ihm in dessen eigener
Fihrte nachgeht, und diese so genau tritt, dass die Jagd nach dem Tier
aufgegeben werden muss. Einem Schweizer Waidmann, dem dies im
vorigen Jahrhundert widerfuhr, rief ein zufillig im Wald anwesender
Holzhauer zu: «Was habt ihr fiir einen grossen Hund hinter euch
nachlaufen?» Als sich der Jiger umwandte sah er, kaum sechzig
Schritte hinter sich, den Wolf, der nach der fremden Stimme lauschte.
Mit einem geschwinden Schuss erlegte er das tiberraschte Tier. Der
Holzhauer versicherte nachher, dass der Wolf schon einmal den
gleichen Weg hinter dem Jiger gemacht habe, was der Schiitze bei der
Untersuchung seiner eigenen Fihrte denn auch bestitigt fand.?

Aber lingst vorbei sind die Zeiten, wo kleine Landstadtchen auch
tagsiiber die Tore schliessen mussten, um ihre Biirger vor dem grauen
Riuber zu schiitzen. Und bereits etwas mehr als hundert Jahre sind es
nun her, seit sich der letzte Wolf an Luzerner Schafen vergriff.

2 Nach Hans Caspar Rohrdorf: Der Schweizer-Jdger, Glarus 1835, 32ff. Nachdruck
1987.
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Frither aber war er in ganz Europa beheimatet. Doch schon im 18.
und 19. Jahrhundert galt er in Mitteleuropa als weitgehend ausgerottet,
obschon schwer zugingliche Gebirgsgegenden mit thren hohen Berg-
wildern, tiefen Schluchten und 6den Steintilern noch im letzten
Jahrhundert als stindige Wohnorte einiger Wolfsfamilien galten.
Daneben wanderten verschiedentlich Tiere aus dem Osten ein, und
zwar vorwiegend wihrend und nach Kriegen. Zuletzt stiessen nach
dem Zweiten Weltkrieg etliche dieser Rauber aus den Wildern Polens
und der Slowakei nach Mitteleuropa vor. Damals wurden einige von
ihnen in Niedersachsen beobachtet und erlegt. Aber bei dem vor etwa
vierzig Jahren im oberen Rhonetal geschossenen Wolf schien es sich
um ein eingefiihrtes Tier zu handeln.

Die Ausrottung des einheimischen Raubwildes setzte mit der
Verbreitung von zuverlissigen und weitreichenden Jagdgewehren ein.
Bereits im Jahre 1586 gestattete der Rat von Luzern den Landleuten
den Abschuss von Raubtieren. Er verordnete, dass den Jigern fiir den
Abschuss eines Baren oder Wolfes zu dem Nutzen, den sie aus den
Fellen ziehen, aus dem Landessickel zwanzig Gulden Lohn zu
bezahlen sei. Fiir einen toten Luchs richtete die Obrigkeit eine Pramie
von vier Gulden aus. Der letzte wurde 1722 in Schiiptheim geschossen.
1760 leitete am gleichen Ort ein Grossaufgebot von Jigern aus dem
Entlebuch und Bernbiet die Jagd nach einem Wolf ein.? Aber noch bis
ins 19. Jahrhundert tauchten in unserer Gegend regelmassig Wolfe auf,
derentwegen manchmal recht aufwendige Treibjagden durchgefihrt
wurden. Oft waren es Einzelginger, abgewiesene Freier, die gegen
Ende des Winters ihr Rudel verliessen und nach einem eigenen Revier
Ausschau hielten. Den Spuren ihrer Ahnen folgend, durchschwam-
men sie Flisse, iiberquerten Landbriicken und liessen auf ihrem Weg
gerissenes Wild und Vieh zuriick. Manche gelangten liber den Rhein
und stiessen in den schweizerischen Jura vor. Vor allem nach dem
Deutsch-Franzosischen Krieg von 1870/71 zeigten sich dort die Wolfe
in solchen Mengen, wie noch nie in diesem Jahrhundert, und trotz des
reichlichen Abschusses war eine Verminderung kaum spiirbar. Meist
traten sie rudelweise auf und richteten empfindlichen Schaden an. In
der Nacht auf den 1. August 1873 verwundeten und zerrissen sie im

3 Emil Emmenegger: Schiipfheim im Wandel der Zeiten, Schiipfheim 1978, 266.
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Napflandschaft bei Schiipfheim. In kalten Wintern tauchten in dieser Gegend bis 1860
immer wieder Wolfe auf.

Kanton Solothurn aus einer Herde bei Rodersdorf um die zwanzig
Schafe. Im bernischen Liitzelflih musste ein grosses Treibjagen
angestellt werden. Es verlief erfolglos, aber in der darauf folgenden
Nacht zerfleischten die Bestien hart am Dorf finf Schafe. Doch nur
noch selten durchquerte ein Einzeltier das Mittelland und verbreitete
bei uns Angst und Schrecken.

Seit jeher gilt der alter Riuber als Inbegriff des Bosen, des
Abscheulichen, des Morders, der seinen stindigen Blutdurst mit
abstossender Feigheit verbindet. Er ist bereit, sich jederzeit auf das
Lamm, das Symbol der Gliubigen, zu stiirzen, es wegzutragen und
umzubringen. Unter diesen Gesichtspunkten erstaunt es uns nicht,
wenn der Naturforscher Friedrich von Tschudi in seinem 1860
erschienenen «Thierleben der Alpenwelt» ein recht armseliges Bild des
Wolfes entwirft. «Leise, stets lauernd, mit schiefem, scharfem Blick,

halb furchtsam und halb t6lpisch durchforscht der alte Morder, den
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Ausgehungerte Wolfe fielen auch Menschen an. Nach einem Stich des 19. Jahrhun-
derts.

sein hagerer, knochiger Bau, sein schleichender, unentschlossener
Gang charakterisieren, gegen den Wind, das Dickicht des Hochwaldes
und hinterlasst eine Fahrte, die der eines grossen Hundes dhnlich, aber
langer, breiter und gewohnlich schnurgerade ist. Widerlich und
unangenehm in seinen Manieren, gierig, boshaft, verschlagen, miss-
trauisch, gehissig in seinem Naturell, unertriglich durch seinen
abscheulichen Geruch, ist er ein Schrecken der Thierwelt, der er sich
naht. Mit hingendem Schwanze lauert er auf die sparliche Beute,
beschleicht ein Hasel- oder Steinhithnchen, passt den Ratten, Wieseln
und Miusen auf und schlingt auch eine Eidechse, eine Krote, einen
Grasfrosch oder selbst eine Blindschleiche oder Ringelnatter hinunter,
wenn ihm bessere Beute abgeht.» Er liebt Gegenden mit ausgedehnten
Waldungen, in denen er vom Menschen nicht gestort wird. Alles
Lebende ist thm recht, aber auch Aas verschmiht er nicht. «Er
tiberrascht den weissen Alpenhasen und den vorsichtigen Fuchs; aber
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immer hungrig und gierig schleicht er mit seinen schiefen, funkelnden
Augen, die kurzen, spitzen Ohren stets aufgerichtet, den fuchsartigen
Kopf lauernd nach allen Seiten hinwendend und den Hinterkorper
einziehend, als ob er lendenlahm wire, von Berg zu Berg, von Wald zu
Wald und heult in den kalten, frostklirrenden Winternichten schauer-
lich durch die im Schnee begrabenen Hochweiden. Dann dehnt er
seine Jagd nicht bloss stundenweit aus, sondern geht durch ganze
Alpenziige, vom Engadin durch die Berner und Walliser Alpen bis in
die offenen Ebenen des Waadtlandes oder vom Wasgau den Rhein
hinan und die ganze Jurakette entlang, ein Schrecken fiir Mensch und
Thier.» Auch iber sein Sippenverhalten weiss Tschudi fast aus-
schliesslich Nachteiliges zu berichten: «Sein gesellschaftlicher Trieb,
den wir sonst bei keinem Raubtier wiederfinden, ist nur scheinbar und
von der Raubsucht und Mordlust bedingt. Die Wolfe gehen nur in
Rudeln, um ein starkes Thier zu besiegen, wobei es einer jagt und die
anderen dem Opfer den Weg abzuschneiden suchen. Da sie ihre
Nahrung, selbst zermalmte grosse Knochen, sehr rasch verdauen, sind
sie immer hungrig und gierig und trotz ihres klapperdiirren Aussehens
beinahe unersittlich.»*

Unter dieser, von Tschudi sehr treffend wiedergegebenen Volks-
meinung ist es verstandlich, dass der Wolf von Anfang an gejagt und
verfolgt wurde. Doch wenn in alter Zeit ein Dutzend schwerer
Bergwolfe ein Dorf iiberfiel, war oft keine Flinte zur Hand, und die
Bauern zogen mit Kienspanen und Spiessen bewaffnet aus, um die
wilde Meute zu vertreiben. War das Rudel durch einen Gegenangriff
in alle Winde zerstreut, stimmte der Leitwolf in der Ferne sein
melancholisches Geheul an, und aus den Wildern und von den
Hohenzligen antworteten die Versprengten.

Drunten im Dorf aber suchten die Minner Spiesse, Axte und
Flinten hervor, wurde vom Rathaus das grosse Wolfsgarn geholt, und
jedermann wartete mit gemischten Gefihlen auf das Zeichen zum

Jagdbeginn.

4  Friedrich von Tschudi: Das Thierleben der Alpenwelt. Naturansichten und
Thierzeichnungen aus dem schweizerischen Gebirge. Leipzig 1860, 358ff.
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Mit Kniippeln und viel Geschrei wird ein Wolf vertrieben. Aus Tschudis Thierleben
der Alpenwelt 1860.
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Jagd und Fang

Vor Beginn des 19. Jahrhunderts war die Auffindung einer Wolfsspur
das Signal zum Aufbruch ganzer Gemeinden und Talschaften. Jager
und Treiber zihlten oft an die Hunderte von Personen, und die Menge
gab keine Ruhe, bis der Riuber erlegt, oder was weitaus hiufiger
vorkam, vertrieben war.

Hatte man die Gewissheit erlangt, dass sich tatsichlich ein Wolf in
der Gegend herumtrieb, liessen die Gemeindebehérden unverziiglich
Sturm lauten und die Mannschaften des Tales zur Treibjagd zusam-
menrufen. Auf dem Dorfplatz sammelten sich die Manner und Buben,
erstere mit Spiessen und Axten, letztere mit starken Kniitteln verse-
hen. Andere eilten zum Kirchturm oder Rathaus, um das Fangnetz,
Wolfsgarn genannt, zu holen. Mit Schlitten oder Saumtieren fiihrten
die zu dieser Pflicht bestimmten Bauern es an den Ort, wo die Jagd
stattfinden sollte. Bereits vorher hatten einige Mianner, die mit dem
betreffenden Revier bestens vertraut waren, eine Stelle ausfindig
gemacht, wo man das Garn spannen konnte. Diese Netze hatten oft
eine betrichtliche Grosse. Dasjenige von Elgg zum Beispiel ist 43 m
lang und 2 m hoch. Die Rinder der rautenf6rmigen Liicken haben eine
Linge von 17 cm. Die Dicke der dazu verwendeten Seile betrigt 5 mm.
Das Netz wird heute im Landesmuseum Ziirich als Depot aufbewahrt.

Wihrend es nun die einen an Pfihlen oder Bdumen befestigten,
und mit zwei oben und unten durchs Netz gezogenen starken Stricken
lose spannten, hackten andere Zweige von den Tannen und schichte-
ten sie auf Spiesslinge links und rechts vom Garn zu Reisighiitten auf.
Darin versteckten sich zehn bis zwdlf der kriftigsten Minner mit
Jagerspiessen und zweischneidigen Birenspiessen. Ahnliche Hiitten
wurden etwa einen Steinwurf weiter vorn hergerichtet. Darunter
verbargen sich iltere und schwichere Leute mit Wurfknebeln und
Stocken. Die iibrige Mannschaft umschloss den Wolf in einem grossen
Dreieck, dessen Spitze das Garn bildete, seine Schenkel die Reisighau-
fen und zwei Linien bewaffneter Manner. Die Grundlinie, die Hetze,
bestand aus Minnern und Buben. Sobald alles zur Jagd fertig war,
erscholl vom Garn her das Zeichen zum Beginn des Treibens. Es
wurde an den Seitenlinien entlang weitergegeben, der Hetze zu. Nun
setzten sich die Treiber in Bewegung, den Wolf immer enger
umschliessend. Die Hiitmeister an den Seitenlinien und der Hetzmei-
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Reste einer Wolfsgrube bei Zeneggen, Kanton Wallis, um 1900.

ster sorgten dafiir, dass die Ketten geschlossen und ohne Lirm
vorrlickten. So wurde das verstorte Tier dem Garn und damit seinem
sicheren Tod entgegengetrieben. War es nahe genug gekommen,
sprangen die in den Reisighiitten versteckten Treiber hervor und
schleuderten thm thre Wurfknebel nach, sodass der erschreckte Wolf
geradeaus ins Garn rannte. Nun sprangen auch die beim Garn
verborgenen Jager auf und machten dem Wolf mit ihren Spiessen den
Garaus.?

Die Kopfe von besonders schonen Tieren befestigte man mit
Vorliebe unter dem Dach des Rathauses. Bei demjenigen von Davos
grinsten noch bis Mitte des vorigen Jahrhunderts an die dreissig Stiick

5 Diana. Organ des Schweizerischen Jiger- und Wildschutz-Vereins. Achter Jahr-
gang. Bern 1891, 125.
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unter dem Vordach heraus und erzihlten dem Besucher wohl deutlich
genug, wie hiufig diese Bestien in den Gebirgen hausten.

Zu den ilteren Jagdmethoden gehoren die Wolfsgruben, fiir die
sich in unserer Gegend zahlreiche Belegstellen finden. Die Fallen
konnten binnen kiirzester Zeit von wenigen Minnern gerichtet wer-
den. Ber Wolfsgefahr blieben sie es meist Wochen hindurch. Zwei
ziemlich intakte Wolfsgruben im Eggwald bei Zeneggen im Kanton
Wallis hat F.G. Stebler im Jahrbuch des SAC 1921 beschrieben.®
Demnach hatte eine derartige Fallgrube die beachtlichen Ausmasse
von vier Metern im Durchmesser und eine Tiefe von rund drei Metern.
Sie verengte sich nach oben und war im vorliegenden Fall fest
ausgemauert. Waren Wolfe im Land, wurde sie oben mit Reisig oder
grobmaschigem Netz, ebenfalls Wolfsgarn genannt, zugedeckt. Dar-
auf kam ein Kéder in Form einer toten Henne oder einiger Schlachtab-
fille. Sobald sich der Wolf dem bereitliegenden Aas niherte, brach er
durch die diinne Decke und stiirzte in die Grube. Durch die leicht
konische Form der Falle war ein Entweichen unméglich. Die Wolfs-
gruben waren in voralpinen und alpinen Gegenden recht beliebt. Es
war einfacher, die schier unbindige Fresslust des Wolfes auszunutzen,
als aufwendige Treibjagden in unwegsamem Geliande durchzufthren.
Da sich aber auch die umherstreunenden Dorfhunde an den ausgeleg-
ten Kddern glitlich taten, waren die Besitzer verpflichtet, ihre Tiere
einzusperren, sobald man Wolfsfallen richtete.

Trotzdem fing man oft alles andere als Wolfe. Als die Dorfleute
von Zeneggen einst nach einer gestellten Falle sahen, sass darin die
Frau eines Bauern. Offenbar hatte es ihr die wohlgenihrte Henne
angetan, die eigentlich fiir den Wolf bestimmt gewesen wire. Und wie
im Jahre 1499 im Entlebuch eine Wolfstalle nicht den gewiinschten
Erfolg zeigte, glaubten einige bereits an Hexenwerk. Die Lusten-
bergerin, Frau des Landschreibers im Entlebuch, hatte Hans Tscholi
und den Mittelhans, die eine Wolfsgrube richteten, Tage zuvor wegen
ihres nutzlosen Treibens gescholten, da sie auf diese Weise nur Kalber
fangen wiirden. Kurz darauf fiel wirklich ein Kalb in die Grube. Schon
bezichtigte einer der beiden die Frau der Hexerei. Bereits wollte er sie
auf einem Wolf reiten gesehen haben. Aber in Luzern mussten beide

6 F.G.Stebler: Die Vispertaler Sonnenberge in: Jahrbuch des Schweizer Alpenclub,
Bern 1921, 100, Abbildung 101.
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Alpiliegg/Wissenegg ob Entlebuch. Im 17. Jahrhundert tauchten hier regelmissig
Wolfe auf.
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Windblosen/Ruswilerberg. Hier bestanden im 16. Jahrhundert Wolfsgruben, die in
der Zwischenzeit aber verschwunden sind.

vor Gericht schworen, dass sie der Lustenbergerin Unrecht getan
hatten.”

Ebenso befinden sich auf der Alpiliegg, oberhalb Finsterwald,
Gemeinde Entlebuch, zwei Vertiefungen, die von den Alteingesesse-
nen Wolfsgruben genannt werden. Reste der Ausmauerung sollen
noch bis in die dreissiger Jahre zu sehen gewesen sein. Eine dhnliche
Falle diirfte auch auf dem Ruswiler Berg, in der Nihe des Hofes
Windblosen bestanden haben. In einem Dokument aus dem Jahre 1535
streiten sich die Amter Rothenburg und Ruswil um das Haupt eines
hier vor Zeiten gefangenen Wolfes.® Auch im Lochwald, oberhalb
Riediswil ist eine Wolfsgrube nachgewiesen. In einer 1640 datierten

7 Joseph Schacher: Das Hexenwesen im Kanton Luzern nach den Prozessen von
Luzern und Sursee, Luzern 1947, 89.
8  Staatsarchiv Luzern, PA 961/19685, Hinweis von Josef Kiing, Schiiptheim.
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Eiserne Schnellfalle aus Obwalden, 18. Jahrhundert. Urspriinglich hatte sie eine zweite
Feder und war dadurch rund 90 cm lang.

Grenzbeschreibung ist von einem Acker die Rede, der an die Strasse,
an den Studacher sowie an den Bach angrenzt, «so von der woltfgruo-
ben herkumbt».” Im Lochwald selber ist von einer Wolfsgrube nichts
mehr zu sehen. Hingegen i1st der Name auf die heute noch bestehende
Parzelle bei der Verzweigung Etzenerlen/Nottwil tibergegangen.
Dass vor der Einfithrung der Feuerwaffen die Jagd auf Wolfe bei
uns nicht nur mit Wolfsgruben und Netzen, sondern auch mit Angeln,
die man mit Fleisch besteckt an die Aste eines Baumes hingte,
betrieben wurde, steht ausser Zweifel. Ein Teil dieser Fangeinrich-
tung, ein Doppelhaken, fihrt die Nidwaldner Familie Scheuber in
ihrem Wappen. Ein weiterer Teil des Jagdgerites erscheint im Wappen
der Familie Beeli von Belfort, des iltesten noch existierenden Davoser

9  Staatsarchiv Luzern, cod 2700, 226, Hinweis von Josef Kiing, Schiipfheim.
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Hiuptergeschlechtes. Auf goldigem Grund sind zwei schwarze,
voneinander gekehrte Wolfseisen (Anker zu den Wolfsangeln) abge-
bildet.

So wertvoll diese Darstellungen nun auch sind, als alleiniger
Beweis tiber die Funktionsweise der Wolfsangel als Jagdgerdt wiren
sie etwas diirftig. Umso wichtiger ist es deshalb, dass mittelalterliche
Wolfsangeln im Original erhalten geblieben sind. R. Kénig-Warthau-
sen hat eine solche 1889 in den Wiirttembergischen Vierteljahresheften
fir Landesgeschichte beschrieben. Es handelt sich bei diesem Exemp-
lar um ein «10 cm langes, beiderseits zugespitztes Flacheisen, das auf
jeder Seite einen spitzwinklig eingeschnittenen, je dem andern gegen-
tiberstehenden Widerhaken (einem zusammengedriickten Z ver-
gleichbar) hat».”° In der Mitte ist das Eisen durchbohrt und hangt an
einer 40 cm langen Kette. Am oberen Teil der Kette befindet sich ein
halbmondf6rmiger, in einen Dorn auslaufender Anker. Es handelt
sich hierbei, wie Konig-Warthausen ausfithrt, um eine jlingere und
verbesserte Form, wihrend die urspriingliche Form des Ankers, wie
er im Wappen der Davoser Familie Beeli abgebildet ist, aus einem
halbmondférmigen Eisen bestand, aus dem auf der Innenseite zwei
Kreissegmente ausgeschnitten waren, so dass man das ganze ohne
sonderliche Miihe in eine Astgabel einhingen konnte. Die Angel mit
dem Koder hing nun soweit iiber dem Boden, dass der Wolf seine
vermeintliche Beute nur durch einen Sprung erreichen konnte. Hatte
sich die Wolfsangel einmal im Rachen verfangen, musste das Tier in
seiner jammerlichen Stellung ausharren, bis es die Jiger von seinem
Leiden erlosten. Wie der Anker, so ist auch die Angel in spiterer Zeit
weiterentwickelt worden und nahm die Form eines wirklichen Angel-
hakens mit vier spitzigen Widerhaken an. Die Modelle mit spreizbaren
Haken, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert verwendet wurden, kom-
men fiir unsere Gegend allerdings nicht mehr in Betracht.

Erst spater kamen Treibjagden in Mode, wie sie in ithren Grund-
ztigen auch heute noch durchgefithrt werden. Im Entlebuch wurden
1681 wegen eines Rudels von Wolfen, das bei grosser Kilte ins Land
eingebrochen war, Jagden angestellt, ebenso 1760. Zusitzlich stellten

10 R.Konig-Warthausen: Federn und Wolfsangeln in siiddeutschen Wappen, in:
Wiirtt. Vierteljahrshefte fiir Landesgeschichte. Jahrgang 12, 1889, zitiert nach
Hans Horstmann: Die Wolfsangel als Jagdgerit und Wappenbild.
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Wolfsanker im Wappen der Beeli von Belfort.
Am Anker war eine rund 40cm lange Kette
befestigt, die ihn mit der Angel verband. Histo-
risch-Biographisches Lexikon der Schweiz.

Wappen der Nidwaldner Familie Scheuber. In
Rot eine schwarze Wolfsangel, zwischen zwei
goldigen, sechszackigen Sternen.

Wappen der Familie Stirnimann, nach dem Sie-
gel der Brider Sebastian und Hans Stirnimann
auf dem Auskaufsbrief vom 20.3.1673 fiir ihren
Bruder Peter. Es stellt ein Hauszeichen (oder
Wolfsangel?) dar. Die Ahnlichkeit mit dem
Wappen der Familie Scheuber ist auffallend.
Ganz in der Nihe des Stammsitzes befand sich
frither eine Wolfsgrube.
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unsere Jiger dem Isegrim mit Schlagbdumen und eisernen Schnellfal-
len, sogenannten Wolfseisen, regelmissig nach. Die Obrigkeit im
Kanton Nidwalden besass in jener Zeit sogar ein eigenes, das wie das
Garn im Zeughaus aufbewahrt wurde. Nétigenfalls stellte man es
zuverlissigen Jigern zur Verfligung. Waren Fallen gerichtet, erfolgte
zur Unfallverhiitung eine 6ffentliche Warnung. Im Jahre 1734 und im
Oktober 1735 erlaubten die Rite einem gewissen Josef Christen in
Wolfenschiessen auf vorherige Bekanntmachung hin, «das oberkheit-
liche Wolf Eysen sambt anderen zu legen». Nach Mitte Mirz solle
dieses Eisen wieder in das Zeughaus getan werden."

Die abgebildete eiserne Schnellfalle stammt aus Obwalden, wo sie
noch bis vor einigen Jahren fiir Fiichse gebraucht wurde. Die aus dem
18. Jahrhundert erhalten gebliebene Falle besass urspringlich wohl
zwel aussenliegende, starke Federn. Sie hat noch keinen Auslose-
mechanismus, wie etwa die ab 1870 bei uns eingefiihrten englischen
und franzosischen Tellereisen. Das Ausloseprinzip dieser iltesten
Systeme konnte bis anhin noch nicht mit Sicherheit gelost werden, da
die notwendigen Unterlagen dazu fehlen. Vermutlich erfolgte das
Spannen durch ein zwischen die Bligel geklemmtes Trittholz oder
Aststiick. Unter den Begriff Wolfseisen fillt auch der Schwanenhals
oder das Berliner Eisen. Es macht aber den Anschein, dass dieses mehr
beschrieben als tatsichlich verwendet wurde. Die Jagd mit Tellereisen,
die seit rund 100 Jahren zu Recht verboten ist, werde ich an anderer
Stelle beschreiben.

Scheinbar fanden die Wolfseisen auch noch im 19. Jahrhundert
Verwendung. Als ndmlich im Januar 1834 «hinter dem Schwarzen-
berg» der letzte Obwaldner Wolf sein Leben aushauchte, entpuppte
sich die Bestie als wirklicher Veteran, der tiberall Spuren heldenhaft
bestandener Kimpfe aufwies. Er trug die Narben von mehreren
Streifschiissen, ein Ohr war durchlochert, auch fehlten ithm ein
Fangzahn und ein wahrscheinlich in einem Wolfseisen zuriickgelasse-
ner Fuss.

Eine wichtige Jagdmethode darf nicht unerwihnt bleiben: der
Fang mit Gift. Das Auslegen von Giftkddern hat bei uns friiher,
besonders zur Bekdimpfung des Raubwildes, eine nicht zu unterschat-

11 Alfred Jann: Das Jagdwesen in Nidwalden 14561908, Stans, 39, 94.
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zende Rolle gespielt. Selbst in der heutigen Zeit wird vielfach Gift
verwendet, besonders bei Miusen und Ratten.

Wihrend es heute im Handel erhiltliche Priparate sind, kannten
unsere Vorfahren eine Reihe von Giftpflanzen, die man in der Medizin
in kleinen, genau bemessenen Dosen verwendete. Gelegentlich wur-
den sie aber auch benutzt, um Menschen und Tiere zu vergiften.
Cornelius Latomus erwihnt 1585 in seinem Jagdbuch unter anderem
auch Wolfskugeln, die man aus verschiedenen giftigen Gewichsen
zusammenstellte. In Skandinavien soll zur Wolfsbekimpfung eine
besondere Flechte verwendet werden, die nach dem Raubtier benannt
ist: Letaria vulpina. Ausser in den nordischen Lindern kommt die
Flechte auch in unseren Alpen vor. Es wire durchaus moglich, dass
unter der Wolfswurzel des Mittelalters diese Flechte zu verstehen 1st.
Sie wird zu emem Pulver gerieben, dem der Kundige Fett und
gehacktes Fleisch beimengt. Uber einem schwachen Holzkohlefeuer
erwirmt man die Masse und rithrt sie gut durch. Anschliessend fiigt
man frisches Blut und Kise bei. Ein Wolf, der diesen Kéder aufnimmt,
stirbt meist innerhalb von 24 Stunden."

Das furchtbarste und meistverwendete aller Gifte ist jedoch das
Strychnin, das aus den Samen des Brechnuss-Strauches gewonnen
wird. Den Arzten der griechischen Antike war es unbekannt. Erst
Mitte des 16. Jahrhunderts finden wir es in Kriuterbiichern. In einem
solchen aus dem Jahre 1664 ist vermerkt, dass zwei Quintlein der
Kriahenduglein genannten Brechnuss geniigten, einen Menschen
umzubringen. Unsere Jager kannten die Samenkérner unter dieser
Bezeichnung bis ins vorige Jahrhundert. Sie stellten damit Giftkéder
fiir Fiichse her.

Nachdem das Strychnin zu Beginn des 19. Jahrhunderts in kristal-
liner Form hergestellt werden konnte, ist es das Hauptgift geworden,
mit dem man Ratten, Krihen, Fiichse, Dachse und auch Wolfe in
grosser Zahl vernichtete. Im neuenburgischen Valde Ruz tétete ein
Bauer 1873 innert kiirzester Zeit auf diese Weise sieben Wolfe. Er
beniitzte dazu lediglich ein mit Strychnin vergiftetes Stiick Hammel-
fleisch.

Mit dem Ende des 17. Jahrhunderts kann die Zeit der allgemeinen

12 Harry Frank: Das Fallenbuch, Hamburg und Berlin 1984, 55.
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Verbreitung des Wolfes in der Schweiz, oder wenigstens diejenige
seines hdufigsten Auftretens, als abgeschlossen betrachtet werden.
Aber auch danach finden immer wieder umfangreiche Treibjagden
statt. Erst gegen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts ist der
Wolf in unserem Land bereits so selten geworden, dass dann und wann
auftretende Einzeltiere ein nicht geringes Aufsehen erweckten.

Die letzten Luzerner Wolfe!?

Als im Jahre 1799 die Heere der Russen, Osterreicher und Franzosen
in unseren hochsten Gebirgstilern und auf unwegsamen Pissen einen
blutigen Krieg fithrten, und Hunderte von unbegrabenen Leichen in
Schluchten und Wildern moderten, fanden sich neben den Adlern und
Raben auch Wolfe zum schaurigen Mahlin Gegenden ein, die sie sonst
nie betraten.

In den frostklirrenden Wintern der Jahre 1798 und 1799 kommen
sie aus dem benachbarten Frankreich in unser Land. Auf uralten
Wolfspassen wandernd, stossen die Tiere aus den Vogesen in die
Ebene vor, und iiberqueren, getrieben von unbindigem Hunger, den
Rhein. Auf der Suche nach leichter Beute dehnen einige in mondhellen
Winternéchten ihre Streifziige tiber die verschneiten JurahShen bis ins
Mittelland aus, wo etliche geschossen werden. Als sich zwischen zwei
harten Wintern, im August 1798, auch bei uns einer blicken lasst, wird
unverziiglich Jagd auf ihn gemacht und ein Schussgeld von 12 Gulden
ausgesetzt. Unsere Bauern und Jager verzichten nun fast ganzlich auf
mihsam herzurichtende Wolfsgruben und aufwendige Treibjagden
nach dem Brauch ihrer Ahnen. Anstelle von Netzen und Fallgruben
sind weitreichende und treffsichere Schusswaffen getreten. Das Uber-
leben eines eingewanderten Wolfes ist gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts lediglich eine Frage der Zeit geworden.

Im Jahre 1803 erlegen im benachbarten Kanton Obwalden ein
gewisser Andermatt in der Schwindi und Ignaz Franz von Sarnen

13 Nach Akten im Staatsarchiv Luzern: Akten 24/67a und Akten 34/113b Massnah-
men zum Schutz gegen wilde Tiere.
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einen Wolf. Sie erhalten nach alter Sitte das gewohnte Luder,'* werden
in allen Gemeinden fiir einen Beitrag empfohlen und dirfen in
Luzern, Bern, Uri und Nidwalden eine Blutsteuer aufnehmen.
Unruhe macht sich darauf auch in der Luzerner Landbevolkerung
bemerkbar. Kein Zweifel, alle Anzeichen scheinen darauf zu deuten,
dass die grauen Riuber wieder im Land sind, und in jenen Tagen
verldsst man nur ungern seine sichere Behausung ohne Flinte oder
Degen. Auch in den Hochwildern von Kriens und Malters wollen
jetzt etliche Personen Wolfe gesehen haben, ebenso im Entlebuch.
Der Wolf von Malters wird als 6 Schuh langes, «<Heydédxen» dhnliches
Tier beschrieben, auf das im August 1804 ein Schussgeld von 100
Franken ausgesetzt wird.

Im Entlebuch hingegen scheint tatsichlich ein Wolf sein Unwesen
zu treiben, denn gegen Ende des Jahres 1803 hiufen sich beim Kleinen
Rat die Klagen iiber Schiden, welche Wolfe unter den Tierbestanden,
und namentlich beim Schmalvieh angerichtet hitten. Die um Rat
gefragte Polizetkammer empfiehlt am 24. Januar 1804: «Nach reifer
Erdaurung dieses Auftrags hat es uns nothwendig geschienen, durch
ein auf die Erlegung eines solchen Thiers festzusetzendes Schussgeld,
welches wir in Ubereinstimmung mit der Finanzkammer auf sechzig
Franken festzusetzen glaubten, die Cantonsbiirger zu den nothigen
Nachstellungen auf diese Thiere anzuspornen, und nachfolgende
Publication ergehen zu lassen.» Das amtliche Flugblatt ldsst nicht auf
sich warten. Es wird noch am gleichen Tag gedruckt und an die
Gemeinden zur allgemeinen Bekanntmachung verteilt (Seite 81).

Drei Wochen spiter, man schreibt den 17. Februar 1804, ist es
endlich soweit: aus Schiipfheim wird der Abschuss eines Wolfes
gemeldet. Die Jagd endete mit freundnachbarlichen Auseinanderset-
zungen, die ich dem Leser nicht vorenthalten mochte. Es begann
damit, dass ausgerechnet am Montag, dem 13. Februar 1804, ein Bote
zu Joseph Felder in Schiiptheim kam und diesem aufgeregt mitteilte,
dass ein Berner aus der Gemeinde Trub ein Untier auf Luzerner

14 Luder ist ein alter Jagdausdruck fiir K&der, Lockspeise, besonders in der
Falkenjagd. Der Luderplatz ist heute noch der Ort, wo man regelmissig Aas als
Koder fiir Fiichse legt. Im vorliegenden Fall bedeutet das «Luoder auf Unthiere»
ein Primie, «um die Leute zu eifriger und williger Verfolgung eines Unthieres
noch mehr anzuspornen».
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Gebiet gehetzt habe, welches sich nun auf einer Anhohe bei der Alp
Freimoos befinde. Weiter berichtete der Besucher, man habe sofort
Hilfe und Beistand notig, um dieses Tier sicher erlegen zu kénnen. Die
Angelegenheit wird den 6rtlichen Behorden angezeigt, die unverziig-
lich beschliessen, soviele Schiitzen als nur abkommlich, an den
betreffenden Ort zu senden, um den Nachbarn Hilfe zu leisten. Um
vier Uhr nachmittags endlich, kommt Joseph Felder in Begleitung
etlicher Schiitzen an Ort und Stelle, wo die Jagd stattfinden sollte. Die
anwesenden Berner ersuchen den erfahrenen Joseph Felder, er solle als
kluger und getibter Wildschiitze die Jagd anfithren, was dieser mit viel
Umsicht auch wirklich tat. Endlich ging die Hatz an, aber als ob der
Wolf ahnt, was hier vor sich geht, schnellt er mit plotzlicher,
iberraschender Entschlossenheit auf den Berner Jiger Abraham
Wiithrich aus Trub zu. Dieser hebt geistesgegenwirtig die Flinte, und
schiesst dem auf ihn zuspringenden Untier mit sicherer Hand eine
Kugel in den Kopf, so dass der Wolf augenblicklich tot niederfallz.

So umsichtig die Jagd begonnen hatte, so schnell war sie nun zu
Ende, und es erhob sich letztlich die Frage, wem die Beute gehéren
sollte: dem Berner, der das Tier geschossen, den Entlebuchern, weil es
auf ihrem Grund und Boden geschah, oder Joseph Felder, weil er die
Jagd fachkundig fithrte? Zu gerne jedenfalls hitten die Entlebucher die
Trophie den Daheimgebliebenen vorgefiihrt! Doch weit weg von den
Stidten Bern und Luzern entschied das Recht des Stirkeren. Der
Chronist berichtet: «Weil aber die Berner die Mehrer an der Zahl
waren, so ist der Streit bald beendigt gewesen, und die Berner haben
das Unthier zu Handen genommen, und haben dasselbe nicht wieder
in die Hinde der Schiipfer geben wollen, es sei denn, dass man ithnen
verspreche, das Thier wieder auszuhiandigen.» Schliesslich bleibt der
Wolf aber zu Recht bei den Bernern, denen darauf vom Kanton
Luzern das versprochene Schussgeld ausbezahlt wird.

Im Gegensatz zu den Akten im Staatsarchiv des Kantons Luzern
gibt es zu dieser Wolfsjagd im Gemeindearchiv von Trub keine
schriftlichen Aufzeichnungen, hingegen ist auch dort einigen Perso-

Rechts: 1804 wird auf einfallende Wélfe ein Schussgeld von 60 Franken ausgesetzt. Bild
Staatsarchiv Luzern.
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nen dieser Vorfall noch bestens bekannt. Danach fand die Jagd auf
dem Champen statt, in dessen Verlauf sich der offensichtlich in die
Enge getriecbene Wolf, tber die Anhohe zwischen der Schafegg
(Pt.1206) und dem Champechnubel (Pt.1261.1), auf Luzerner Gebiet
flichtete.

Noch aber ist die Gefahr nicht voriiber, denn in sehr strengen
Wintern kommen aus Frankreich immer wieder Wolfe in unser Land.
Sie geben durch Untergraben der Schwellen an Schafstillen und
Gerberhiitten, wo rohe Felle aufgehingt sind, ihre Gegenwart kund,
wie dies im kalten Winter 1808 bei Kolliken und Oftringen geschah.
Nicht nur in abgelegenen Napftilern schaut man in dieser Zeit wieder
vermehrt nach, ob das Vieh und die Kleintiere gut eingeschlossen, die
Tiiren stabil und die Schwellen nicht lose seien. Vor dem Einnachten
sucht das wache Auge des Bauern sorgfiltig den vom fahlen Mondlicht
schwach erkennbaren Waldrand nach dem grauen Rauber ab. An der
Wand hingt die drgsten Wochen hindurch wieder eine geladene Flinte,
und eine wuchtige Axt steht griffbereit neben der Haustiire. Falls sich
einige dieser gefiirchteten Untiere im dichten Unterholz zu einem
nichtlichen Raubzug bereit halten, miissen sie mit erheblicher Gegen-
wehr der Hofbewohner rechnen.

Wahrscheinlich hat in diesem Jahr eine ganze Meute den Rhein
Uberquert, da bereits zu Beginn des Jahres 1808 einer bei Olten
geschossen wird. Offenbar hat sich aus diesem Rudel ein Einzelganger
bis nach Zell verirrt, denn im Oktober trifft betm Amtsstatthalter in
Willisau die Klage ein, in der Umgebung von Zell seien in letzter Zeit
durch Raubtiere mehrere Stiick Vieh und etliche Schafe gerissen
worden. Jiger aus der Gegend durchstreifen darauf die umliegenden
Wilder, aber der Wolf, den einige immerhin zu Gesicht bekommen,
entwischt in die Gegend von Grossdietwil. Die Verwechslung mit
einem grossen Hund, so der Amtsstatthalter von Willisau, sei vollig
ausgeschlossen, denn mehrere sachkundige Minner hitten dieses
schidliche und gefahrliche Untier nicht nur gesehen, sondern unzwei-
felhaft auch als Wolf erkannt. Eine darauf angeordnete Treibjagd

Rechts: Schiipfheim meldet den Abschuss eines Wolfes. Staatsarchiv Luzern.

82



/)9"’“%”“’/99»} e - /

%M/M /,cp%)/ me s’ .. ,,s;,uym-.w. Y s’

Gt B gy gt i,
Gl per Gl e LGt

o oo ey e g G
B e
/“7 - S /}w S g
P Lk /)/cﬂ// // w///f, /
72 g
ot / - /,...,Hl..,. . an:fv\,c//Q!yﬂ/ % 5 . Wakii
o nom 59 ~ /.M PE.  wpsdeiR et
ety s // 277"
.ch/7-zw;//7/ bor o /w .. /“ £ . »%/ﬂ/f,ef/

N /,g.,., ant R A G o 4 r»-m}n rran // cdon £CA
A A 74 |
' )/, s /1/ /““/4/ F wComnnton
g, - ; ‘ N Wy
K; A A i st B o] B / Yy
PR, WA 73 :"‘;/ oo n ‘.n-v’ v"3~"~“’& - "/ ‘ ' o]
o Fr I e
: % . d S S e Ruaba
s /nf’h 7.7A,.-- ‘/fvj '?/‘y*/l / k/ u

boe PlnwsBnnf2 )< RN .,%5* ;
' ﬁ // P t/j/ g



¢i#in 5. M.]. ‘Blick in’s Entlebuch

Blick vom Napf ins Entlebuch. Nach einer alten Postkarte.

verlduft ergebnislos. Vielleicht handelte es sich hier um jenen jungen,
etwa zweijahrigen Wolf, den der Wasenmeister von Trimbach, Kan-
ton Solothurn, einige Wochen spiter erlegte. Als makabres Schau-
stiick wurde das Tier auf einen Karren gebunden und in Aarau der
staunenden Menge vorgefiihrt.

Erst knapp drei Jahrzehnte spiter, 1836, machte ein vermeintlich
wildes Tier wieder Aufhebens, doch liegt die Vermutung nahe, dass es
sich um einen wildernden Hund gehandelt hatte. Hingegen sind nach
den Sonderbundswirren in der Gemeinde Schongau Anfang Februar
1848 wiederum Wolfe aufgetaucht. Der Amtsstatthalter in Hochdorf
ersuchte die Regierung auf verschiedene Anzeigen hin, an die umlie-

enden Gemeinden Schusswaffen abzugeben, damit man eine allge-
meine Jagd auf dieselben veranstalten kénne. Doch ein Jahr nach dem
Sonderbundskrieg ist die Regierung diesbezliglich recht zuriickhal-
tend. Die Behorden wollen erst abwarten, ob sich die Sichtungen
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Blick vom Napf gegen Lushiitte. Unweit davon wurde der letzte Luzerner Wolf
geschossen.

durch zuverlissige Berichte auch aus anderen Orten bestitigen lassen.
Einige Tage spiter gibt ein Polizeiwachtmeister zu Protokoll, zwei
Knaben hitten in einem, zwischen Ebersol und Hohenrain liegenden
Waildchen ein fremdes Tier im Ausmass eines grossen Hundes gese-
hen, mit langem Schwanz, grauen Haaren, einem grossen, «ablangen»
Kopf und herausragenden Zihnen. Der Landjager habe darauf mit
einigen besorgten Biirgern auf dieses, die ganze Gegend beunruhi-
gende Tier Jagd gemacht und das erwihnte Wildchen genau durch-
sucht. Der Wolf sei aber von niemandem angetrotfen oder gar gestellt
worden. Hingegen habe man, sowohl im betreffenden Wildchen
selbst, als auch an seinem 6stlichen Rand, die Abdriicke von grossen
Tatzen mit herausstehenden Krallen ausmachen konnen, ebenso in
einer nahe gelegenen Weide. Weiter habe man wegen der aufkommen-
den Nacht die Verfolgung des Wolfes nicht weiter fortfiihren konnen.
Da der ganze Kanton bekanntlich entwaffnet worden sei, fehle es, mit
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Ausnahme seines Karabiners und einer Jagdflinte, ohnehin an Schuss-
waffen. Aus dem Bericht des Amtsstatthalters darf durchaus geschlos-
sen werden, dass es sich mit einiger Gewissheit um einen verirrten
Wolf gehandelt hat, denn der Hund ist das einzige Tier, dessen Fahrte
mit der Wolfsfihrte verwechselt werden kann. Einem auch nur
einigermassen gelibten Jiger bereitete es in dieser Zeit keine Schwie-
rigkeiten, eine Wolfsfihrte von derjenigen eines Hundes zu unter-
scheiden, indem der Wolf einen zusammengezwungenen Fuss und
einen kiirzeren aber breiteren Ballen, der Hund hingegen einen
runden Fuss und einen vollen runden Ballen hat. Besonders aber
stehen, wie im Bericht des Amtsstatthalters festgehalten ist, die
vorderen Zehen beim Wolf nidher beisammen und die Seitenzehen
mehr zurlick, was dem ganzen ein lingliches Aussehen gibt. Auch
greifen beim Wolf die Klauen schirfer ein als beim Hund. Zudem setzt
der Wolf gerade hintereinander, er schniirt, und der Schritt ist langer.
Der Hund hingegen macht mehr Abtritte, er schreitet kiirzer.

Dies alles ist bei weichem Boden oder in einem guten Schnee leicht
zu unterscheiden. Bei hartem, vielleicht sogar gefrorenem Boden,
oder dann bei faulem, matschigem Schnee, sind die Unterscheidungs-
merkmale weniger klar. Als sicheres Zeichen gilt indes, dass der Hund
meistens Wegen folgt, der Wolf hingegen lieber durch Dickichte
streift.

Wie dem auch sei, ermitteln lasst sich dies im nachhinein nicht
mehr. Denn scheinbar ist der Wolf, ohne Schaden zu verursachen,
wieder aus der Gegend von Schongau verschwunden. Es kommt nicht
mehr zur geforderten Treibjagd.

Als sich aber 1853 ein Wolf in den Urner Alpen verspiiren liess,
veranstaltet man ein Treibjagen, und ein junger Bursche erlegt das Tier
am Axenberg durch einen einfachen Schrotschuss. 1854 werden im
Tessin innerhalb von drei Monaten deren fiinf geschossen. 1855 fillt
ein Rudel im Misox auf eine Ziegenherde. 1856 greift einer bei Grono
ein weidendes Kalb an, das er zerfleischt. 1857 beobachtet ein Jager
deren sieben, die ein Gemsenrudel verfolgen. 1858 beunruhigen sie im
Urnerland die Herden. In Pruntrut findet man in diesen Jahren nicht
selten Junge, die dort geworfen worden oder aus den Ardennen
eingewandert sind.

Im Jahre 1860 macht im Entlebuch erneut ein Wolf von sich reden,
der zwischen Fliuhli und Schangnau, hart an der Kantonsgrenze
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aufgespiirt worden ist. Zusammen mit Berner Jigern wird auf Mon-
tag, den 5. Mirz, eine Treibjagd angesetzt. Im Juli 1865 beunruhigt ein
Wolf ein weiteres Mal das Napfgebiet, als er innerhalb weniger
Wochen an die 100 Schafe zerrissen hat. Die Emmentaler Jiger
veranstalten ein Treibjagen auf ihn, bei dem er endlich am Riedbad
umringt und erlegt werden kann. Unter Trommelschligen bringen ihn
die Jager auf bekrinztem Wagen nach Trub. Damit endet der letzte,
auf Luzerner Boden aktiv gewesene Wolf. Auf Truber Seite wird der
letzte Wolf am Goldbach geschossen, ausgestopft und im Gasthof
Lowen in Trub aufbewahrt. Allerdings ist es nicht vollig ausgeschlos-
sen, dass auch spiter das eine oder andere Tier erlegt worden ist, ohne
dass dies die Offentlichkeit, aus welchen Griinden auch immer,
erfahren hat. Immerhin werden im gleichen Zeitraum, nimlich in den
Jahren 18521859, im Kanton Tessin 30 mannliche und 23 weibliche
Wolfe zur Strecke gebracht. Davon entfallen allein auf das Jahr 1854
beachtliche 19 Stiick. Aber auch spiter dringen immer Wolfe in
schweizerisches Gebiet ein. In Baselland sicht man am 17. Januar 1867
nachts einen Wolf mitten im Dorf Riinenberg. Einige Wochen spater
fallt eine solche Bestie einen Knecht bei Mumliswil, Kanton Solo-
thurn, so hart an, dass ithm der Meister mit Kniitteln zu Hilfe eilen
musste.

Werwolfe

Die Geschichte des Wolfes zeigt, welche gewaltigen Anstrengungen
unsere Vorfahren in Kauf nahmen, um dem Untier beizukommen.
Jedes Mittel war recht, ins Land einfallende Wolfe zur Strecke zu
bringen. Sie wurden erstochen, erwiirgt, zu Tode gepriigelt, vergiftet,
mit der Axt in Stiicke gehauen und in neuerer Zeit mit der Flinte
geschossen, ja man scheute sich keineswegs, sogar die Sorge um die
Jungen geschickt auszunutzen. Aber allein mit der steten Raublust
und Gefrassigkeit der Raubtiere ist die iibersteigerte Furcht vor
Wolfen nicht zu erkliren. Vielmehr wurzelt die tiefsitzende Angst und
Abneigung im Aberglauben unserer Urahnen.

Im ausgehenden Mittelalter erschien jenes Buch, das in der Folge
als «Handbuch der Hexenjager» eine traurige Bertihmtheit erlangte:
der «Malleus maleficarum», der Hexenhammer, der erstmals im Jahre

87



1487 gedruckt erschien.” Herausgegeben wurde das dreiteilige Monu-
mentalwerk von den beiden dominikanischen Inquisitoren Heinrich
Institoris und Jakob Sprenger. Allerdings darf man kaum soweit
gehen, die beiden Minner als die eigentlichen Urheber anzusehen.
Schon die Bemerkung zum Hexenhammer in der Apologia, der
zufolge dieses Buch nur auf den Schriften der Kirchenviter, Scholasti-
ker und anderer Autoren aufbaut und die Verfasser aus eigenem
Wissen so gut wie nichts dazu beigetragen hitten, bewahrte
J.W.R. Schmidt vor einem tibereilten Urteil. Im Vorwort zur ersten
deutschen Ubersetzung bemerkte er: «In der Tat zeigt sich uns der
Malleus nur als der Schlussstein eines Baus, an dem viele Jahrhunderte
gearbeitet haben; und mag dieses Gebiude eine Schmach fiir die
Menschheit und fiir das Christentum sein, was kein anstindiger
Mensch bezweifelt, die Tatsache, dass der Malleus maleficarum eben
nur die letzten Konsequenzen aus den offen zu Tage liegenden
Pramissen zieht, enthilt die einzig richtige und zwanglose Erklarung
der Existenz jenes «diisteren> Buches und, wenn es hier tiberhaupt
gestattet ist, davon zu reden: auch die allein zulissige Entschuldi-
gung!» So ist denn auch das, was die Hexenverfolger zu den Werwal-
fen bemerken, nichts als die Zusammenfassung alter Uberlieferungen.
Die Verfasser raumen zwar ein, dass der durch Wolfe verursachte
Schaden auch auf natiirliche Weise entstehen kann. In einem aufwen-
digen Beweisverfahren kommen die Inquisitoren dennoch zum
Schluss, «dass derlei durch besondere gottliche Zulassung und die
Hilfe der Dimonen und nicht aus natiirlichem Mangel geschieht, das
sie durch keine Kunst oder Macht verwundet oder gefangen werden
konnen». Aber auf welche Weise geschah dies? Waren es nach
damaliger Ansicht wahre Dimonen in den so scheinenden Gestalten?

Dazu erzihlt der Hexenhammer von einem Mann, der glaubte, er
wiirde sich zu gewissen Zeiten in einen Wolf verwandeln. Zu
bestimmten Stunden verbarg er sich in einer Hohle, und wihrend er
ruhig darin blieb, schien es ithm, dass er zum Wolf geworden sei,
umherlaufe und Kinder zerfleische. Ein Irrer also, der unter Wahn-
vorstellungen litt. Sprenger und Institoris sehen darin jedoch einen
Dimon, der sich des Mannes bemichtigt und einen Wolf besessen
gemacht hat.

15 Alle Zitate nach der Erstiibersetzung von J.W.R. Schmidt, Berlin 1906, 3 Binde.
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Hexensabbat. In der Mitte brauen Hexen ein Unwetter. Dariiber reiten Dimonen auf
Stecken und teuflischen Tieren. Im Vordergrund rechts werden angehende Hexen in
geheimen Kiinsten unterrichtet. Stich aus dem 18. Jahrhundert.

Es war vor allem der Handbuchcharakter des «Hexenhammers»,
der semne unheilvolle Wirkung zeigte. Aus den Verhorakten von
Luzern und Sursee ist der Einfluss des Malleus deutlich spiirbar. Die
Verurteilung angeblicher Werwolfe blieb bei uns wohl nur deshalb auf
wenige Fille beschriankt, weil die Wolfsplage im Alpenraum nie ein
derartiges Ausmass erreicht hatte, wie in weiten Teilen von Frank-
reich, Deutschland und Russland. In den Balkanlindern, wo Wolfe
heute noch den Herden zusetzen, 1st der Glaube an Werwolfe bei den
Hirten nach wie vor weit verbreitet.

Die Vorstellung, nach der es bei manchem, durch Walfe verur-
sachten Schaden nicht mit rechten Dingen zugehen konne, entspringt
dem Glauben an die Verwandlungskiinste von Hexen und Hexern.
Demnach verwandeln sich die Hexen mit Hilfe des Teufels in verschie-
dene Tiere. Manchmal reiten sie auf solchen zu ihren geheimen
Treffen, wo sie mit dem Teufel und anderen Hexen den Sabbat feiern.
Hier erhalten sie thr Wissen um geheimnisvolle Salben, mit deren
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Hilfe sie sich verwandeln, durch die Luft fliegen und anderen Schaden
zufiigen konnen. Wo der Hexentanz stattgefunden hatte, blieb der
Boden verdorben. Hexenplitze heissen heute noch jene Stellen in den
Wildern, die «blutt», d.h. unfruchtbar, von der Vegetation verlassen
und ringartig von «Tanngrozen», das sind kleine, verkriippelte Tinn-
chen, umgeben sind. Solche Tdnnchen nennt man auch Hexenbesen,
besonders diejenigen, bei denen sich die Verzweigung dicht und
besenformig um die Spitze herumstellt. Auch unsere Jiger bekommen
dem Vernehmen nach dann und wann Hexenplitze zu Gesicht, die
dann entstehen, wenn der Rehbock beim «bschloh» die Geiss 1m
Kreis herumtreibt. Das ringf6rmig niedergetretene Gras bleibt am
Boden als sogenannter Hexenring oder Hexenkreis noch fiir einige
Zeit sichtbar.

Die graslosen, kreisrunden Plitze, die durch eine sich ringformig
ausbreitende Grasart entstehen, werden ebenfalls als Tanzplatze der
Hexen angesehen. Ein solcher befand sich in Pratteln, ungefahr dort,
wo heute der Sportplatz «Hexmatt» ist. Ein gewisser Jakob Sury von
Muttenz berichtete dem Malefizgericht in Arlesheim im Jahre 1577
von seiner Fahrt zur Pratteler Matte und sagt vom Ort der geheimen
Zusammenkiinfte: «da sey ein diirrer baum und ein Ring darumbs».
Von den Tanzen habe man Kreise verdorrten Grases sehen konnen,
das unter den Tritten der Hexen versengt sei. Mit einem punktartig
abgegrenzten Kreis, in dessen Mitte ein Baum steht, hat ihn denn auch
der Geometer Friedrich Meyer 1680 auf dem Plan von Muttenz—Prat-
teln eingezeichnet und dazu bemerkt: «Der vermeinte Hexendanz auf
Bratteler Matten.» Noch 1678 wurde der verbrannte Kreis gezeigt, auf
dem das Nachtvolk seine geheimen Zusammenkiinfte gehabt haben
soll. Wie man dahin kommt, gestand 1644 die Hexe Anna Koller von
Riiediswil: «Item habe sy dry oder 4 mal ein stiieli angesalbet, daruf uf
die Pratelematt geriten, aldort gessen, truncken und gedanzet, doch
weder brot noch salz gehabt, habe aber niemand aldort kennen
konen.»'®

Lokalisiert war der Hexensabbat aber nicht nur an allgemein
bekannten Orten wie der Pratteler Matte. Er konnte vielmehr gera-
dezu iberall sein. In Frage kamen alte Richt- und Galgenplitze,

16 Joseph Schacher: Das Hexenwesen im Kanton Luzern nach den Prozessen von
Luzern und Sursee, Luzern 1947, 18.
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Mittelalterliche Folterkammer. Der Delinquent wurde mit auf den Riicken gebunde-
nen Hianden hochgezogen. Links Folter- und Kerkerwerkzeuge.

sumpfige Wiesen und verlassene Waldweiden. Daher kommt es, dass
eigentlich jedes Amt seine Hexenplitze hatte. In unserer Gegend war
es namentlich die Burgruine von Wolhusen, woriiber die Hexe
Adelheid Wyss, gebiirtig von Sempach und wohnhaft in Ruswil, 1637
bekennt «das sy zum alten schlos uf der burg zuo Wolhusen etliche
mal griten, vil ihren unbekannten wybern dasselbst 3 mal gefunden,
auch nach verrichtung villen ihren zugemuothen sachen daselbst
geesen und trunckhen, doch one brot und salz und danzet, auch den
muotwillen mit dem bosen geist verbracht».!”

Nach den Luzerner Turmbiichern trafen sich die Hexen ausserdem
auf der Ruswiler Allmend, wobei offen bleiben muss, ob damit die
Gegend um das Allmendhisli im Sigiger Wald gemeint ist. Am
gleichen Ort will auch Barbara Horber aus der Gegend von Ruswil
erstmals mit der Hexerei in Kontakt gekommen sein. 1653 gesteht sie:
«Er (gemeint ist der Teufel) si am ersten, do ihr vatter seelig noch
gelebt, uf der Ruswiler allmend zu ihr khomen, welches si ge-
bichtet...»

17 Staatsarchiv Luzern, cod 4530/135b.
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Getreu dem Hexenhammer dachte man sich die Tierverwandlung
vollstindig durch Zauberkiinste der Hexen und mit Hilfe des Teufels
herbeigefiihrt: «Drittens frommte es wohl, einzusehen, dass die
jetzigen Hexen durch die Macht der Dimonen 6fters in Wolfe und
andere Bestien verwandelt werden. Aber der Canon spricht von
wirklicher und eigentlicher Verwandlung, nicht von einer gedachten,
die oft eintritt.»

Gefiirchtet 1st die Hexe in Gestalt eines Fuchses, der sich dank
seiner, thm eigenen Schliue, immer wieder in Hithnerstille einzu-
schleichen weiss. Verhasst ist sie hingegen als reissender Wolf, der
Mensch und Tier gefdhrlich wird. Oft verwandeln sich die Unholdin-
nen in Katzen, besonders schwarze. Bekannt ist die schon bei Liitolf
erwahnte Begebenheit, wonach auf der Geissweid bei Zug vier Katzen
miteinander getanzt hitten. Als auf diese geschossen wurde, kam es,
dass eines der Tiere einen Treffer in die Pfote erhielt. Da sei des
Ammanns Frau hinkend geworden.” Die angebliche Hexe Verena
Haumiiller gesteht 1652: «Item vor etlich jahren einer klosterfrauw in
katzen gestalt an die bein gefahren.»” Im gleichen Jahr gibt Anna
Mattmann von Root unter Druck zu: «Der bos geist sie allzyt mit ihr
gewandlet, da hab sie hund, hasen, katzen oder egersten gestalt
annemmen milessen.»® Es bleibt noch anzumerken, dass aberglaub:-
sche Leute eine zufillig ihren Weg kreuzende schwarze Katze heute
noch als Ungliicksbotin ansehen.

Haben wir bei diesen Verwandlungskiinsten vor allem das weibli-
che Geschlecht im Bund mit dem Teufel gesehen, so gibt es doch auch
einzelne Gattungen des Hexenwesens, die mehr zu den Vorrechten
des Mannes gehoren. Wihrend die Hexen vornehmlich als Katzen
auftraten, verwandelten sich Hexenmeister gerne in Wolfe. Im
deutschsprachigen Raum hiess ein Mann, der diese Fihigkeit besass,
Werwolf, was soviel wie «Menschenwolf» oder «Mannwolf» be-
deutet.

Der Wahn, dass gewisse Personen sich voriibergehend in Wolfe
verwandeln und eine Zeit lang wie Wolfe leben konnten, gehort

18 Alois Liitolf: Sagen, Briuche, Legenden aus den finf Orten Lucern, Uri, Schwiz,
Unterwalden und Zug, Luzern 1862, 213.

19 Joseph Schacher, 22.

20 Joseph Schacher, 23ff.
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Angebliche Werwdélfe wurden eingekerkert, das Gestindnis durch Folter erpresst.
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Uberwiegend dem 16.und 17. Jahrhundert an. Aber auch im 18. Jahr-
hundert und bis in die Gegenwart finden wir Belege fiir Werwolf- und
Vampirglauben.

Es ist wohl kaum reiner Zufall, dass der Werwolfglauben haupt-
sachlich dann am regelmissigsten aufgetreten ist, wenn wirkliche
Wolfe das Land in grosser Zahl unsicher machten, wie dies namentlich
als Folge des Dreissigjihrigen Krieges der Fall war. In den verheerten
und entvilkerten Gebieten Deutschlands fanden die Untiere reichlich
Gelegenbheit, thren Hunger zu stillen. Da das Volk durch den Krieg
erschopft war, erfreuten sie sich verhiltnismissiger Ruhe und Scho-
nung. So vermehrten sich die Rduber leicht und rasch. Sie suchten auf
ihren Streifziigen auch unser Land heim, weil Strome wie der Rhein
ihrer Ausbreitung keinen Halt geboten. Im Willisauer « Amts-Rech-
nungs-Buch» (1569 bis 1687) sind beispielsweise in den Jahren 1651 und
1653 die Ausgaben fiir Wolfsjagden nur mehr summarisch eingetragen
worden. Auch die Luzerner Jagerordnung vom 20. Mai 1649, welche
die Jagd formlich zu einem obrigkeitlichen Regal erklirt, trigt der
Wolfsplage jener Zeit Rechnung. Sie bestimmt, die schidlichen
Untiere zu toten, sei jederzeit jedermann nicht nur erlaubt, sondern
sogar geboten, zudem werde fiir den erfolgreichen Jiger eine Beloh-
nung ausgesetzt. In diese bewegte Zeit fallen auch die wenigen Belege
Uber Luzerner Werwolfe. Offenbar glaubte man, den durch die Wolfe
verursachten Schaden, genauso wie den durch plotzliche Gewitter
entstandene, nicht genligend aus natiirlichen Ursachen erkliren zu
kénnen und versuchte ihn daher auf iibernatiirliche zurtickzufiihren.

Im Jahre 1664 gesteht der Entlebucher Peter Breitenmoser, er habe
sich «zu einem wolff gemacht... und 2 schaff nider gerissen». Der
Angeklagte entstammte einer eigentlichen Hexenfamilie. Seine Mutter
wie auch seine Tante Anna standen bereits als vermeintliche Hexen vor
dem Richter. Beide Frauen kamen offenbar nur wegen ihres wenig
erbaulichen Ausseren in den Ruf der Unholderei. Beim als Werwolf
verdachtigen Peter Breitenmoser hatten die Hexenrichter ungliick-
licherweise ein «stigma diabolicum», ein Teufelskennzeichen, ausge-
macht. Das Zeichen wird beschrieben als «spitzig sternen in den
augen», und wird als Beweis fiir einen Pakt mit dem Teufel aufgefiihrt.

Tatsichlich waren Leute mit nachteiligem oder sonstwie ausserge-
wohnlichem Aussehen geradezu vorbestimmt, als Zauberer ver-
schrien zu werden. Nicht wenige Richter und Henker briisteten sich,
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Ein Hexer wird verbrannt. Nach einem Stich des 19. Jahrhunderts.
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derartige Personen einzig und allein an ithrem Blick zu erkennen. Der
Scharfrichter Hans Winterli verstieg sich gar zu der Behauptung, die
Hexen hitten rote «Monli» in den Augen, woran man sie ausmachen
konne. Nun gilt das Auge seit alters her als Werkzeug des Schadenzau-
bers. Gewissen Menschen haftete folglich der Makel an, mit dem
bosen Blick Leute zu verhexen und dadurch Schaden zu stiften.

Als das Aufgebot in Schiiptheim einen offensichtlich dusserst
vorsichtigen und erfahrenen Wolf mehrmals vergeblich zu fangen
versuchte, glaubte das Volk bereits zu wissen, es mit Hexerei oder gar
dem Leibhaftigen personlich zu tun zu haben. Wie sonst hitte das Tier
den erfahrenen Jagern immer wieder entwischen kénnen. Die schein-
bar Schuldige wurde bald in der Person von Elisabeth Hilltbrandst,
ebenfalls aus dem Land Entlebuch, gefunden, die den Verhorrichtern
1584 gestand, dem Teufel in Wolfsgestalt Gesellschaft geleistet zu
haben. «Do habe er sy gheissen uff inne sitzen. .. und allso sye er mit
iren in einer gstallt eines wolffs darvon gfaren. Unnd wan man inne
schon an einem ortt gspiirt habe, sye er glich an einen anderen ort
gsynn.»

In der «Wickiana», einer Manuskriptensammlung, ist davon die
Rede, dass im Juli 1515 plétzlich auftauchende Wolfe in der Nahe von
Lausanne eine Schafherde iiberfallen hitten. Dabei hitten sich die
Untiere, nicht wie sonst tiblich an den reichlich vorhandenen Schafen
giitlich getan, sondern ausgerechnet die beiden Hirtenknaben angefal-
len und zerfleischit. «So es winterszyt were, so were es nitt insonders
zu achten, diewyl aber sollichs in dieser heysser zyt beschicht, weiss
gott wol was es bediitt.» Eine Randbemerkung erginzt unverbliimt,
was von der Sache zu halten sei: «Ich acht es signed hexenmeister in
wolfgstalt gsin, wie dermalen mer.»*

Die Verwandlung, so glaubte das Volk, erfolge mit Hilfe eines aus
Wolfsleder oder aus der Haut eines Gehingten verfertigten Giirtels,
der oft noch mit astrologischen Zeichen versehen war und vom Hexer
auf dem Leib getragen werden musste. Eine erhaltene Wunde hob die
Verwandlung wieder auf und verriet unter Umstidnden den Zauberer.
Manchmal geschah die Verwandlung, wie bei den Hexen, mittels einer
Salbe, mit der sich der Hexenmeister den nackten Leib einrieb; mit

22 Carl Meyer: Aberglauben des Mittelalters und der nichstfolgenden Jahrhunderte,
Basel 1884, 268ff.
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einer anderen erfolgte die Riickverwandlung. Peter Breitenmoser
erklirte den Richtern, wie das Zauberstiick vor sich ging: «...das
stecklin in das salben heffelin gestossen und den steckhen 3 mall ins
tetiffels nammen zu ring umb gemacht und gesagt, ietz bin ich ein
wolff, da syend sye zu wolffen worden.» Gerade die Tatsache, dass
derartige Gestindnisse vielfach unter der Folter und durch gezielte
Suggestiviragen zustande kamen, bestitigen die in jener Zeit verbrei-
tete Angst vor Werwolfen und ihren tibernatiirlichen Kriften. In ihrer
menschlichen Gestalt glaubt man, die Werwolfe vor allem an den
zusammengewachsenen Augenbrauen zu erkennen, wihrend sie sich
in Wolfsgestalt durch einen abgestumpften oder gar nicht vorhande-
nen Schwanz verrieten.

Carl Meyer vermutet, dass der Werwolfglauben auf vorchristliche
Kultushandlungen zurtickgeht.”? Danach mussten in Preussen, Livo-
nien und Litauen zu bestimmten Zeiten unzihlige Menschen als Wolfe
umgehen, vielleicht um irgend eine verderbliche Gottheit zu stihnen
oder auch, um eigenes Vergehen abzubtissen. Darum heisst wohl bei
den Germanen der Geichtete « Warch», d.h. Wolf, und es erklart sich,
warum das Ganze nach der Einfiihrung des Christentums einen so
diisteren Anstrich erhielt. Es teilte in dieser Beziehung eben einfach
das Schicksal der meisten aus dem Heidentum stammenden Auffas-
sungen. Wo der alte Glauben noch eine Zeit lang fortdauerte, mussten
sich die Beteiligten in dunklen Stunden und abgelegenen Orten
treffen, weil ihre Handlungen das Brandmal des Teuflischen trugen.
Aber mit dem allmihlichen Verschwinden des Wolfes wird auch dem
Werwolfglauben, der bei uns ohnehin nie richtig verbreitet war,
vorzeitig der Ndhrboden entzogen.

Fotos:

K. Lussi, Ruswil
Schweizer Alpenclub, Bern
Z.Wdowinski, Warschau
A.Wey, Luzern

21 Zitiert nach K.Bretscher: Zur Geschichte des Wolfes in der Schweiz, in:
Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Ziirich, Ziirich 1906, 8.

97






	Luzerner Wölfe und Werwölfe

